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I. Einführung

Mehr als 20 Jahre lang fristete die Richtlinie 2001/55/EG 
über den vorübergehenden Schutz1 ein einsames Dasein 
in den Aktenschränken der EU. Sie wurde aufgrund der 

* Andre Schuster, M. A. Politikwissenschaft, ist Mitarbeiter bei der 
GGUA Flüchtlingshilfe und dort im Projekt Q – Qualifizierung der 
Flüchtlingsberatung als Referent für Asyl- und Sozialrecht zuständig.
Claudius Voigt ist Sozialarbeiter und arbeitet bei der GGUA Flücht-
lingshilfe mit dem Schwerpunkt Soziale Rechte. Seine Stelle wird ge-
fördert durch das IQ Netzwerk Niedersachsen und den Paritätischen 
Gesamtverband. 

1 Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnor-
men für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines 
Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung 
einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Auf-
nahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden 
sind, auf die Mitgliedstaaten. Die Richtlinie wird hier als »Richtlinie 
über den vorübergehenden Schutz« bezeichnet und mit RL-VS abge-
kürzt, abrufbar bei asyl.net unter »Recht/Gesetzestexte/EU-Recht«.

Kriege in den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens und 
folgenden Fluchtbewegungen beschlossen und stellt die 
rechtliche Basis für die Aufnahme bestimmter »Vertrie-
benengruppen« außerhalb des Asylverfahrens dar. Die 
Richtlinie sieht einen vorübergehenden Schutz für insge-
samt bis zu drei Jahre vor. Dieser wird für zunächst ein 
Jahr zuerkannt, verlängert sich zweimal um sechs Mona-
te automatisch, solange kein gegenteiliger Ratsbeschluss 
ergeht, und kann per Ratsbeschluss um ein weiteres Jahr 
verlängert werden (Art. 4 RL-VS). Allerdings muss für die 
Zuerkennung des vorübergehenden Schutzes zunächst 
das »Vorliegen eines Massenzustroms von Vertriebenen« 
mit qualifizierter Mehrheit der Mitgliedstaaten festgestellt 
werden. Zu einem solchen Ratsbeschluss und damit zur 
Aktivierung der Richtlinie konnten sich die Mitgliedstaa-
ten bislang noch nie durchringen – bis zum 4. März 2022. 
Erstmalig verständigten sich die EU-Staaten an diesem 
Tag – einstimmig – auf die Gewährung vorübergehenden 
Schutzes für Personen aus der Ukraine, die vor der Invasi-
on Russlands geflüchtet sind.2

In Deutschland erhalten die betreffenden Personen eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG. Diese Regelung 
existierte bisher nur in der Theorie und wird nun erstma-
lig angewandt. Im folgenden Artikel sollen Informationen 
dazu gegeben werden, wer den vorübergehenden Schutz 
erhalten kann, welche Rechte damit verbunden sind und 
welche Regelungen für Geflüchtete aus der Ukraine darü-
ber hinaus gelten. Dabei ist allerdings zu beachten, dass in 
diesem Rahmen nicht alle Konstellationen und Einzelfra-
gen im Detail erörtert werden können. Zudem sind einige 
Fragen noch nicht abschließend geklärt und daher sind 
auch die hier gegebenen Antworten zum Teil vorläufig 
und können sich fortlaufend verändern.

2 Die Einstimmigkeit wurde allerdings gegenüber dem ursprünglichen 
Entwurf der EU-Kommission mit Verschlechterungen für nicht-uk-
rainische Staatsangehörige erkauft, vgl. hierzu den ursprünglichen 
Kommissionsvorschlag, abrufbar bei eur-lex.europa.eu (direkter 
Link: https://bit.ly/3uItCXc).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0091&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0091&from=EN
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II. Anwendung der Richtlinie zum vorüber-

gehenden Schutz in Deutschland

1. Vom EU-Ratsbeschluss erfasster Personenkreis

Der Beschluss des Rates vom 4. März 2022 zur Feststel-
lung des Bestehens eines »Massenzustroms« von Vertrie-
benen aus der Ukraine3 umfasst nach Art. 2 Abs. 1 folgen-
den Personenkreis:

•	 ukrainische Staatsangehörige, die vor dem 24. Feb-
ruar 2022 ihren Aufenthalt in der Ukraine hatten,

•	 Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittlän-
der als der Ukraine, die vor dem 24. Februar 2022 
in der Ukraine internationalen Schutz oder einen 
gleichwertigen nationalen Schutz genossen haben, 
und

•	 Familienangehörige (Eheleute, unverheiratete Part-
ner*in nen in dauerhafter Beziehung, minderjährige 
ledige Kinder und Stiefkinder sowie andere enge 
Verwandte, die in einem Abhängigkeitsverhältnis 
stehen und schon zuvor im Familienverband lebten). 

Darüber hinaus werden in Art. 2 Abs. 2 des Ratsbe-
schlusses die Mitgliedstaaten verpflichtet, auch anderen 
Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen, die sich vor 
dem 24. Februar 2022 mit einem unbefristeten Aufent-
haltstitel in der Ukraine aufgehalten haben, den vorü-
bergehenden Schutz i. S. d. Richtlinie oder einen anderen 
nationalen Schutz zu erteilen, sofern diese Personen nicht 
in ihre Herkunftsländer oder Herkunftsregionen »sicher 
und dauerhaft« zurückkehren können. 

Der Ratsbeschluss stellt es außerdem in das Ermessen 
der Mitgliedstaaten, auch anderen Personen vorüberge-
henden Schutz zu gewähren, insbesondere Drittstaats-
angehörigen, die sich mit einem befristeten Status in der 
Ukraine aufhielten und nicht sicher und dauerhaft in ihr 
Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückkehren 
können. Art. 2 Abs. 3 des Ratsbeschlusses sieht jedoch 
keine verpflichtende Umsetzung bezüglich dieses Perso-
nenkreises vor.

Grundsätzlich können die vom Ratsbeschluss begüns-
tigten Personen den EU-Mitgliedstaat frei wählen, in dem 
sie den vorübergehenden Schutz in Anspruch nehmen 
wollen. Eine Verpflichtung, sich nur in einem bestimm-
ten EU-Mitgliedstaat aufzuhalten, oder ein europaweiter 
Verteilmechanismus bestehen nicht. Die sich aus dem 
vorübergehenden Schutz ergebenen Rechte gelten dann 
zwingend nur in dem Mitgliedstaat, welcher den Aufent-

3 Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates, Abl. L71/1 vom 
4.3.2022, abrufbar bei asyl.net unter »Informationen zu Schutz-
suchenden aus der Ukraine«; siehe auch asyl.net, Meldung vom 
7.3.2022: »Anwendung der Richtlinie zum vorübergehenden Schutz 
auf Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine«.

haltstitel erteilt hat.4 Zudem wird den Mitgliedstaaten auf 
Grundlage des Beschlusses explizit die Möglichkeit ein-
geräumt, auch andere Aufenthaltstitel zu erteilen, sofern 
diese günstiger sind.5

2. Befreiung von der Visumpflicht

Die Einreise und der Aufenthalt von Menschen, die 
aus der Ukraine nach Deutschland einreisen, sind bis 
zum 23. Mai 2022 grundsätzlich ohne Visum recht-
mäßig. Grundlage hierfür ist die »Ukraine-Aufent-
halts-Übergangsverordnung«,6 nach deren § 2 bis dahin 
eine Befreiung von der Visumpflicht für folgende Grup-
pen gilt: 

•	 Alle Menschen, die sich am 24. Februar 2022 in 
der Ukraine aufgehalten haben und ab diesem Da-
tum nach Deutschland eingereist sind oder noch 
einreisen werden. Dies gilt sowohl für ukrainische 
Staatsangehörige mit oder ohne biometrischen Pass 
als auch für andere Drittstaatsangehörige, die bis 
zum 24. Februar in der Ukraine gelebt haben.

•	 Ukrainische Staatsangehörige, in der Ukraine 
nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkann-
te Flüchtlinge sowie Personen mit internationalem 
oder gleichwertigem nationalen Schutz, die sich 
am 24. Februar zwar vorübergehend nicht in der 
Ukraine aufgehalten haben, die aber zu diesem Zeit-
punkt ihren Lebensmittelpunkt dort hatten.

•	 Ukrainische Staatsangehörige, die sich am 24. Feb-
ruar 2022 in Deutschland (kurzfristig) rechtmäßig 
aufgehalten haben (z. B. als Tourist*innen mit vi-
sumfreiem Aufenthalt oder mit Schengenvisum). 

Rückwirkend ab dem 24. Februar 2022 ist der Aufenthalt 
dieser Personen bis zum 23. Mai 2022 rechtmäßig. Einrei-
se und Aufenthalt gelten auch dann als rechtmäßig, wenn 
die Personen nicht im Besitz eines gültigen Passes oder 
Passersatzes sind.7

Darüber hinaus regelt die Verordnung in § 3, dass die 
genannten Gruppen bis zum 23. Mai 2022 auch einen 
längerfristigen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet beantra-
gen können, ohne ein Visumverfahren zu durchlaufen. Es 
wird dabei nicht wie sonst regelmäßig geprüft, ob es zu-
mutbar ist, das Visumverfahren von einem anderen Staat 
aus (z. B. dem ursprünglichen Herkunftsstaat) zu betrei-
ben. Dies kann insbesondere wichtig sein für Drittstaats-

4 Erwägungsgrund 16 des Durchführungsbeschlusses.
5 Erwägungsgrund 17 des Durchführungsbeschlusses.
6 UkraineAufenthÜV, in Kraft getreten am 9.3.2022, abrufbar bei bu-

zer.de, Fundstelle im Bundesanzeiger: BAnz AT vom 8.3.2022, V1 (di-
rekter Link: https://bit.ly/3JYm8pm). 

7 BMI, Schreiben vom 18. März 2022, M2-20105/56#186, abrufbar bei 
asyl.net unter »Informationen zu Schutzsuchenden aus der Ukraine«.
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angehörige und auch Ukrainer*innen, die in Deutschland 
z. B. die regulären Voraussetzungen für einen Aufenthalts-
titel aus familiären Gründen, als Fachkraft, für das beruf-
liche Anerkennungsverfahren, für eine Ausbildung oder 
für das Studium erfüllen.8

3. Geltungsbereich des vorübergehenden Schutzes 

in Deutschland

Wie im EU-Ratsbeschluss vorgesehen, wurde durch die 
Bundesregierung festgelegt, für welche Personengrup-
pen in Deutschland der vorübergehende Schutz gilt.9 Die 
Bundesregierung bezieht gemäß Art. 2 Abs. 2 des Ratsbe-
schlusses die Drittstaatsangehörigen mit unbefristetem 
Aufenthaltsrecht in der Ukraine in den unionsrechtlichen 
Schutz mit ein und erweitert gemäß Art. 2 Abs. 3 des Rats-
beschlusses den Schutz auch auf Drittstaatsangehörige 
mit befristetem Aufenthalt in der Ukraine – jeweils unter 
der Voraussetzung, dass eine Rückkehr ins ursprüngliche 
Herkunftsland nicht »sicher und dauerhaft« möglich ist. 

Einbezogen in den vorübergehenden Schutz und damit 
die Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG werden im 
Einzelnen:

•	 ukrainische Staatsangehörige;
•	 nicht-ukrainische Staatsangehörige und Staatenlose 

mit einem internationalen oder gleichwertigen na-
tionalen Schutzstatus in der Ukraine, die vor dem 
24. Februar 2022 ihren Aufenthalt in der Ukraine 
hatten und ab diesem Datum geflüchtet sind;

•	 Familienangehörige10 der beiden genannten Grup-
pen, wenn die familiäre Gemeinschaft bereits in 
der Ukraine bestand (hierunter zu verstehen sind 
Eheleute, nicht-verheiratete Part ner*in nen in dauer-
hafter Beziehung, minderjährige ledige Kinder und 
Stiefkinder sowie andere enge Verwandte in einem 
schon vorher bestehenden Abhängigkeitsverhältnis, 
das durch Unterhaltsgewährung oder durch Pflege 
und Betreuung zum Ausdruck kommt);11

8 Auf die Wahlmöglichkeit des Aufenthaltstitels weist das BMI ausdrück-
lich in seinem Schreiben vom 14. März 2022 hin, M3-21000/33#6, 
S. 8, abrufbar bei asyl.net unter »Informationen zu Schutzsuchenden 
aus der Ukraine«.

9 Ebd. 
10 Nach dem Wortlaut des Ratsbeschlusses und den Hinweisen des BMI 

vom 14.3.2022 sind die Familienangehörigen auch dann einbezogen, 
wenn sie als Drittstaatsangehörige ohne das »stammberechtigte« Fa-
milienmitglied nach Deutschland einreisen, z. B. weil der ukrainische 
Ehemann nicht ausreisen durfte. Dies wird in der Praxis der Auslän-
derbehörden jedoch oft anders interpretiert.

11 Die Definition der erweiterten Familie einschließlich nicht-verheira-
teter Part ner*in nen orientiert sich hierbei an Art. 2 Nr. 2 und Art. 3 
Abs. 2 Unionsbürgerrichtlinie (RL 2004/38/EG) sowie an § 1 Abs. 2 
Nr. 4 FreizügG/EU. Zur Auslegung der Begriffe können hilfreich sein 
die »Anwendungshinweise des BMI zur Umsetzung des Gesetzes zur 
aktuellen Anpassung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vor-
schriften an das Unionsrecht« vom 22.1.2021, asyl.net: M30538. 

•	 nicht-ukrainische Staatsangehörige und Staatenlose, 
die sich vor dem 24. Februar 2022 mit einem unbe-
fristeten Aufenthaltstitel in der Ukraine aufgehalten 
haben und die nicht »sicher und dauerhaft« in ihr 
ursprüngliches Herkunftsland zurückkehren kön-
nen;

•	 nicht-ukrainische Staatsangehörige und Staatenlose, 
die sich vor dem 24. Februar 2022 mit einem befris-
teten Aufenthaltstitel rechtmäßig in der Ukraine auf-
gehalten haben und die nicht »sicher und dauerhaft« 
in ihr ursprüngliches Herkunftsland zurückkehren 
können. Es muss sich um einen nicht nur vorüber-
gehenden Aufenthalt gehandelt haben, der für mehr 
als 90 Tage vorgesehen war. Ausdrücklich einbezo-
gen in den § 24 AufenthG werden damit auch Stu-
dierende und Menschen, die einen ukrainischen 
Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken hatten;

•	 ukrainische Staatsangehörige, die vor dem 24. Fe-
bruar bereits in Deutschland waren und hier einen 
anderen Aufenthaltstitel hatten (z. B. als Studieren-
de, Fachkraft, Familienangehörige), werden eben-
falls in den § 24 AufenthG einbezogen, wenn der ur-
sprüngliche Aufenthaltstitel nicht verlängert werden 
kann (z. B. Scheitern des Studiums, Trennung);

•	 ukrainische Staatsangehörige und andere Dritt-
staatsangehörige, die »kurz vor« vor dem 24. Febru-
ar schon in der EU waren (z. B. als Tourist*innen) 
unter den oben genannten Bedingungen.

Nicht erfasst sind demnach Menschen ohne ukrainische 
Staatsangehörigkeit, die in der Ukraine noch im Asylver-
fahren waren, keinen Nachweis ihres rechtmäßigen Auf-
enthalts in der Ukraine vorweisen können oder sich nur 
für einen kurzfristigen Zweck dort aufgehalten haben. 

Die Bundesregierung hat nicht davon Gebrauch ge-
macht, den vorübergehenden Schutz für nicht-ukrainische 
Staatsangehörige unabhängig von einer Rückkehrmög-
lichkeit ins ursprüngliche Herkunftsland auszuweiten, 
obwohl Art. 7 der Richtlinie 2001/55/EG diese Möglich-
keit vorsieht.

Nach den Hinweisen des BMI ist der Antrag auf Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG bei 
der örtlichen Ausländerbehörde zu stellen; die Aufent-
haltserlaubnis wird nicht ohne Antrag erteilt. Die Auf-
enthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG wird gebührenfrei 
erteilt und gilt rückwirkend ab dem Datum der Einreise 
(frühestens ab dem 4. März 2022) bis zum 4. März 2024. 
Für die Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG sind der 
gesicherte Lebensunterhalt und die Erfüllung der Pass-
pflicht keine Voraussetzungen (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 AufenthG). 
§ 24 AufenthG ist eine Anspruchsnorm, sodass die Titel-
er tei lungs sperren des § 10 Abs. 1 und 3 wegen eines (frü-
heren) erfolglosen Asylverfahrens nicht greifen. Bis zur 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis muss die Ausländer-
behörde nach Antragstellung gebührenfrei eine Fiktions-
bescheinigung nach § 81 Abs. 3 S. 1 AufenthG ausstellen.

Andre Schuster und Claudius Voigt: Der vorübergehende Schutz
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4. Perspektiven für nicht-ukrainische Staats-

angehörige

Nach den Vorgaben der Bundesregierung12 ist der vorü-
bergehende Schutz und damit die Aufenthaltserlaubnis 
nach § 24 AufenthG in Deutschland – neben den in der 
Ukraine anerkannten Flüchtlingen – auch für Menschen 
vorgesehen, die in der Ukraine mit einem unbefristeten 
oder befristeten Aufenthaltstitel gelebt haben – aller-
dings unter der Voraussetzung, dass eine »sichere und 
dauerhafte Rückkehr« ins ursprüngliche Herkunftsland 
nicht möglich ist. Zudem sind auch nicht-ukrainische 
Staatsangehörige, die aus der Ukraine geflohen sind, bis 
zum 23. Mai 2022 von der Visumpflicht befreit. 

Aus diesen Gründen empfiehlt es sich auch für 
nicht-ukrainische Staatsangehörige, spätestens bis zum 
23. Mai 2022 einen Aufenthaltstitel zu beantragen. Die 
daraus folgende Fiktionswirkung gemäß § 81 Abs. 3 S. 1 
AufenthG lässt den Aufenthalt auch über den 23. Mai 2022 
hinaus als rechtmäßig gelten, bis die Ausländerbehörde 
über den Antrag entschieden hat. Die Ausländerbehörde 
muss einen solchen Antrag entgegennehmen, prüfen und 
begründet bescheiden. 

In erster Linie dürfte auch für nicht-ukrainische Staats-
angehörige ein Antrag auf die Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 24 AufenthG infrage kommen. Hier dürfte die Prüfung 
der »Rückkehrmöglichkeit« ins ursprüngliche Herkunfts-
land eine zentrale Schwierigkeit darstellen. Für die Prü-
fung ist nach derzeitigem Stand die Ausländerbehör-
de und nicht das BAMF zuständig, allerdings ist davon 
auszugehen, dass das BAMF u. U. beteiligt werden muss 
(§ 72 Abs. 2 AufenthG). Nach Angaben der Bundesregie-
rung soll das Kriterium für diese Prüfung sein, ob ohne 
den vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG oder 
Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels in Deutschland 
zumindest ein Abschiebungsverbot gemäß § 60 AufenthG 
festgestellt oder eine Duldung nach § 60a AufenthG erteilt 
werden müsste. Menschen aus Ländern, in die derzeit kei-
ne Abschiebungen stattfinden (z. B. Syrien, Afghanistan, 
vermutlich aufgrund tatsächlicher Umstände bis auf Wei-
teres auch Russland), haben daher eindeutig Anspruch 
auf die Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG. In 
diesen eindeutigen Fällen könnte aber auch ein (mögli-
cherweise später zu stellender) Asylantrag sinnvoll sein, 
da die Flüchtlingsanerkennung oder auch der subsidiäre 
Schutzstatus eine bessere Rechtsstellung mit sich brin-
gen würden.13 In anderen Fällen wird es auf den Einzel-
fall ankommen, der für die Ausländerbehörde schwierig 
zu prüfen sein wird. Relevant für die Prüfung können 
auch Abschiebungshindernisse unterhalb von Abschie-

12 BMI, Schreiben vom 14.3.2022, a. a. O. (Fn. 8).
13 Allerdings ist zu beachten, dass dann eine Verteilung erfolgt, eine 

Wohnpflicht entsteht und möglicherweise auf den vorübergehenden 
Schutz verzichtet werden muss. Daher sollte eine ausführliche Einzel-
fallberatung stattfinden und die Entscheidung gut überlegt erfolgen.

bungsverboten sein (etwa Schwangerschaft, Krankheit, 
familiäre Bindungen), aber auch die Frage der Verhält-
nismäßigkeit einer Rückkehr (etwa bei bevorstehender 
Aufnahme einer Arbeit als Fachkraft bzw. eines Studiums 
in Deutschland oder nach langer Abwesenheit aus dem 
ursprünglichen Herkunftsland). Solange die Prüfung 
läuft, besteht Anspruch auf eine Fiktionsbescheinigung 
mit Beschäftigungserlaubnis sowie auf Leistungen nach 
AsylbLG und der rechtmäßige Aufenthalt besteht bis zur 
Entscheidung der Ausländerbehörde fort. Es gilt inso-
fern nichts anderes als für ukrainische Staatsangehörige.

In Einzelfällen kann für nicht-ukrainische Staatsange-
hörige auch eine Aufenthaltserlaubnis aus anderen Grün-
den infrage kommen – etwa als Fachkraft mit in Deutsch-
land anerkanntem Abschluss (§ 18a und 18b AufenthG), 
für die Ausbildung (§ 16a), für das Studium (§ 16b), für 
das berufliche Anerkennungsverfahren (§ 16d) oder für 
den Sprachkurs (§ 16f). Das BMI weist auf die Wahlmög-
lichkeit ausdrücklich hin:

»Weder die Richtlinie noch § 24 AufenthG trifft eine 
Regelung, die es ausschließt, […] einen anderen 
Aufenthaltstitel als denjenigen nach § 24 AufenthG 
zu beantragen. […] Auch nach Erteilung eines Auf-
enthaltstitels nach § 24 AufenthG bestehen keine Be-
schränkungen zum Wechsel in einen anderen Auf-
enthaltsstatus […].«14

Hierfür müssen jedoch die üblichen Voraussetzungen für 
den jeweiligen Aufenthaltstitel erfüllt werden (u. a. Siche-
rung des Lebensunterhalts). Vom Visumerfordernis wird 
bis zum 23. Mai 2022 abgesehen. Falls diese Vorausset-
zungen (noch) nicht erfüllt sind, kann der Antrag auf den 
vorübergehenden Schutz unter Umständen eine Brücke 
bilden, um die Voraussetzungen noch zu erfüllen (z. B. für 
die Suche eines Studienplatzes oder das berufliche Aner-
kennungsverfahren). Gemäß § 19f Abs. 1 Nr. 2 AufenthG 
soll zwar bereits der Antrag auf vorübergehenden Schutz 
die Erteilung bestimmter Aufenthaltstitel sperren – insbe-
sondere § 16b Abs. 1 und 5 (Studium), § 16f (studienbe-
zogenes Praktikum-EU), § 17 Abs. 2 (Studienbewerbung), 
§ 19e (Europäischer Freiwilligendienst). Jedenfalls bezo-
gen auf diese Aufenthaltstitel dürfte die Sperrwirkung 
jedoch unanwendbar sein, da sie Art. 2 Abs. 2 Bst. a der 
zugrunde liegenden REST-Richtlinie widerspricht.15

14 BMI, Schreiben vom 14.3.2022, a. a. O. (Fn. 8). Auf die Regelungen des 
§ 19f AufenthG geht das BMI dabei nicht ein. 

15 REST-Richtlinie (EU) 2016/801. Gemäß Art. 2 Abs. 2 Bst. a findet 
die Richtlinie keine Anwendung auf Personen, die vorübergehenden 
Schutz »genießen«. Der Antrag auf vorübergehenden Schutz führt 
demnach nicht zur Unanwendbarkeit der Richtlinie, sodass während 
des Antragsverfahrens ein Wechsel etwa in einen Studienaufenthalt 
möglich ist. Anders sieht es aus für den Wechsel in die Blaue Kar-
te-EU, der gemäß Art. 3 Abs. 2 Bst. a der Hochqualifiziertenrichtlinie 
2009/50/EG bereits während des Antragsverfahrens gesperrt ist. Dies 
ist jedoch unproblematisch, da in diesen Fällen eine Aufenthaltser-
laubnis nach § 18b Abs. 1 AufenthG beantragt werden kann. 
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III. Asylantragstellung – Verhältnis zum  

vorübergehenden Schutz

Für den begünstigten Personenkreis des § 24 AufenthG 
ist grundsätzlich die Möglichkeit zur Asylantragstellung 
eröffnet. Mit Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 24 AufenthG ruht jedoch nach § 32a Abs. 1 AsylG das 
Asylverfahren, eine weitere Prüfung des Asylantrags 
findet dann nicht statt. Damit gelten die Regelungen 
des AufenthG und nicht mehr des AsylG (z. B. bezogen 
auf Arbeitsmarktzugang, Wohnverpflichtung usw.). Im 
Rundschreiben des BMI heißt es dazu: 

»Wenn sich der Ausländer dazu entscheidet, das 
Asylverfahren betreiben zu wollen, ist er aufgrund 
der gesetzlichen Anordnung des Ruhens des Verfah-
rens dazu gehalten, auf den ihm nach § 24 AufenthG 
gewährten Schutz zu verzichten.« (S.12)16 

Die Entscheidung auf bewussten Verzicht des vorüberge-
henden Schutzes sollte jedoch in jedem Einzelfall genau 
überlegt werden, da hier wiederum die Regelungen des 
AsylG greifen. 

Das Ruhen des Asylverfahrens bei Erteilung des vorü-
bergehenden Schutzes ist in Fachkreisen umstritten. Klar 
ist, dass ein Asylantrag gestellt werden kann, dies ergibt 
sich aus Art. 17 Abs. 1 RL-VS wonach »[…] zu gewähr-
leisten [ist], dass Personen, die vorübergehenden Schutz 
genießen, jederzeit einen Asylantrag stellen können.« 
Offen bleibt hingegen, ob bei Stellung eines Asylantrags 
nicht auch eine inhaltliche Prüfung und Entscheidung des 
BAMF zu folgen hat. Angesichts der Tatsache, dass das 
BAMF bereits vor Ergehen des Ratsbeschlusses der EU 
verkündet hat, Asylanträge von Ukrainer*innen vorerst 
nicht zu bearbeiten, hat die Diskussion darüber, ob die 
Regelungen des § 32a AsylG den Vorgaben der Richtlinie 
widersprechen, allerdings nur theoretischen Charakter. 
Ebenso unklar bleibt, ob in Fällen bei Verzicht auf den vo-
rübergehenden Schutz, die Asylanträge durch das BAMF 
bearbeitet oder diese nicht faktisch auch ruhen würden. 
Die Durchsetzung der Bearbeitung eines Asylantrages 
wäre dann in beiden Konstellationen nur im Klageweg, 
mittels Untätigkeitsklage gemäß § 75 VwGO, denkbar.   

Bei inhaltlicher Prüfung dürften (derzeit) die Voraus-
setzungen des subsidiären Schutzes (§ 4 AsylG) sowie nati-
onale Abschiebungsverbote (§ 60 Abs. 5 und 7 AufenthG) 
gegeben sein. In Ausnahmefällen, z. B. für ukrainische 
Kriegsdienstverweigerer oder in der Ukraine anerkannte 
Flüchtlinge, könnte auch die Flüchtlingseigenschaft zuer-
kannt werden.

Problematisch ist auch die Regelung des § 32a Abs. 2 
AsylG, wonach der Asylantrag als zurückgenommen gilt, 
wenn Betroffene nicht innerhalb von einem Monat nach 

16  BMI, Schreiben vom 14.3.2022, a. a. O. (Fn.8).

Ablauf des Titels nach § 24 AufenthG dem Bundesamt 
anzeigen, dass sie ihr Asylverfahren fortführen möchten 
(gesetzliche Rücknahmefiktion). Auch hier lässt sich eine 
Vereinbarkeit mit Unionsrecht diskutieren, da in Art. 28 
Abs. 1 Bst. a und b Asylverfahrensrichtlinie (2013/32/EU) 
in der Regel nur bei fehlender Mitwirkung oder Untertau-
chen von einer stillschweigenden Rücknahme oder dem 
Nichtbetreiben des Verfahrens ausgegangen werden kann.

Eine weitere Schwierigkeit kann sich in folgenden Fäl-
len ergeben: Personen, die (kurz) vor dem Ratsbeschluss 
bereits einen Asylantrag gestellt hatten und vor Ertei-
lung des § 24 AufenthG ihren Asylantrag zurückgenom-
men haben, jedoch nach Auslaufen des vorübergehen-
den Schutzes erneut ins Asylverfahren wechseln wollen, 
könnte ein Asylfolgeverfahren drohen, obwohl ihr erster 
Asylantrag nicht geprüft wurde. Mit der ausdrücklichen 
Klarstellung des BMI, dass bei Äußerung eines sogenann-
ten Schutzbegehrens kein Asylantrag gestellt worden ist, 
sollte für die voraussichtlich wenigen Fälle nach Auslau-
fen des vorübergehenden Schutzes Gleiches gelten wie bei 
Personen, die ihren Asylantrag nicht zurückgenommen 
haben. Auch bei ihnen sollte ein erneuter Asylantrag nicht 
als Folgeantrag gewertet werden. 

IV. Verteilung der Schutzsuchenden

1. Verteilung auf die Bundesländer

Ab dem 16. März 2022 findet innerhalb Deutschlands das 
Verteil-Prinzip des EASY-Verfahrens auf Schutzsuchende 
aus der Ukraine Anwendung.17 Dies stellt eine nachträg-
liche Umsetzung der ohnehin bestehenden Vorgaben in 
§ 24 Abs. 3 AufenthG dar. Demzufolge sind die Schutzsu-
chenden analog dem in § 45 Abs. 1 S. 2 AsylG vorgesehe-
nen Verfahren anhand des sog. Königsteiner Schlüssels 
auf die Bundesländer zu verteilen. Die für die Durchfüh-
rung der Verteilung zuständige Behörde ist das BAMF. 
An der praktischen Umsetzung sind laut BMI außerdem 
noch die Bundespolizei sowie das Krisenmanagement des 
Bundesamtes für Güterverkehr (KM-UKR BAG) betei-
ligt. Jedoch lassen weder die gesetzlichen Vorgaben des 
§ 24 AufenthG noch anderweitige Hinweise die Berück-
sichtigung humanitärer und familiärer Gründe erkennen. 
Gleichwohl räumt das BMI in seinen oben genannten 
Hinweisen zum Zuweisungsverfahren ein, dass Schutz-
suchende »trotz Zuweisung zu einem bestimmten Stand-
ort eigeninitiativ innerhalb Deutschlands weiterreisen 
und sich an ihrem Wunschziel neu in EASY registrieren 
lassen« können. Inwiefern es zu gezielter Durchsetzung 
von Zuweisungen kommen wird, lässt sich zum jetzigen 

17 Vgl. BMI Rundschreiben vom 15.3.22, Anlage »Zuweisungsverfahren 
von Geflüchteten aus der UKR«, abrufbar bei asyl.net unter »Informa-
tionen zu Schutzsuchenden aus der Ukraine«.
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Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Aufgrund verfassungs-, 
europa- und völkerrechtlicher Vorgaben zum Schutz der 
Familieneinheit muss hier jedoch von den Behörden si-
chergestellt werden, dass es nicht zu einer Trennung von 
Familienangehörigen kommt.

2. Verteilung innerhalb der Länder

§ 24 Abs. 4 AufenthG regelt die Verteilung der Schutz-
suchenden innerhalb der Bundesländer. Dabei wird 
ebenfalls auf ein Verfahren analog zum Asylverfahren 
zurückgegriffen, indem die Zuweisung durch die entspre-
chenden Landesbehörden erfolgen soll. Auf die Berück-
sichtigung von Haushaltsgemeinschaften von Familien-
angehörigen (Eheleute und minderjährige ledige Kinder) 
sowie »sonstige humanitäre Gründe von vergleichbarem 
Gewicht« wird explizit verwiesen.18 Die Unterbringung 
der Geflüchteten gestaltet sich innerhalb der Bundeslän-
der und jeweiligen Kommunen aber höchst unterschied-
lich. Zum Teil werden kommunale Unterbringungsmög-
lichkeiten geschaffen bzw. reaktiviert oder es wird auf 
Kapazitäten in den Landesaufnahmeeinrichtungen zu-
rückgegriffen. In den BMI-Hinweisen19 sowie vereinzel-
ten Informationen aus den Ländern soll eine Verteilung 
nur für Personen infrage kommen, die nicht bereits an-
derweitig z. B. bei Verwandten oder Freund*innen unter-
gekommen sind. Demzufolge würde für diesen Kreis der 
bereits untergebrachten Personen nach Registrierung bei 
einer Ausländerbehörde lediglich eine nachträgliche Zu-
weisungsbestätigung erfolgen. § 24 Abs. 5 AufenthG sieht 
eine Wohnsitzauflage für den Zuweisungsort vor. Nach 
Auffassung des BMI sollen diesbezüglich, insbesondere 
in Bezug auf die nachträgliche Streichung oder Änderung 
der Wohnsitzauflage, die Regelungen des § 12a AufenthG 
analog angewandt werden. Die Aufhebung muss in den 
folgenden Fällen erfolgen:

•	 wenn der betroffenen Person selbst oder einem Fa-
milienmitglied (Ehepartner*in, eingetragene Le-
bens par t ner*in oder minderjähriges lediges Kind in 
familiärer Lebensgemeinschaft lebend) eine sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung mit mindes-
tens 785 Euro Einkommen, ein Ausbildungs- oder 
Studienplatz oder ein den Lebensunterhalt sichern-
des Einkommen zur Verfügung steht; 

•	 wenn es zur Vermeidung einer Härte geboten ist; 
•	 oder aber wenn ein Familienmitglied, mit dem zu-

vor eine Lebensgemeinschaft bestand, sich an einem 
anderen Wohnort aufhält.20

18 § 50 Abs. 4 S. 5 AsylG i. V. m. § 26 Abs 1-3 AsylG.
19 BMI, Schreiben vom 5.3. 2022 – M5-12000/72#1 – S. 5.
20 BMI, Schreiben vom 14.3.2022, a. a. O. (Fn. 8), S. 10; siehe zu den Ein-

zelheiten der Wohnsitzregelung Melina Lehrian: Zwei Jahre Wohn-
sitzregelung nach § 12a AufenthG, Asylmagazin 12/2018, S. 416 ff.

V. Spurwechsel

Aus einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG ist 
gemäß § 39 S. 1 Nr. 1 AufenthV grundsätzlich, auch ohne 
zwischenzeitliche Ausreise und Nachholung eines Visum-
verfahrens, der Wechsel in eine andere Aufenthaltserlaub-
nis möglich. Dies kann etwa von Bedeutung sein, wenn der 
vorübergehende Schutz nicht verlängert wird, oder auch 
vorzeitig, wenn die Voraussetzungen für eine »bessere« 
Aufenthaltserlaubnis erfüllt sind (etwa für einen Aufent-
halt als Fachkraft gemäß § 18a oder § 18b Abs. 1 oder aus 
familiären Gründen gemäß § 30ff AufenthG). Allerdings 
sieht § 19f Abs. 1 Nr. 2 AufenthG Sperren für bestimmte 
Aufenthaltstitel vor, die mit dem vorübergehenden Schutz 
nicht zugänglich sein sollen.21 Es handelt sich bei den »ge-
sperrten« Aufenthaltstiteln um die §§ 16b Abs. 1 und 5 
(Studium), 16e (studienbezogenes Praktikum), 17 Abs. 2 
(Studienbewerbung), 18b Abs. 2 (Blaue Karte-EU), 18d 
(Forschung) und 19e (Europäischer Freiwilligendienst).22 
Allerdings dürfte der Wechsel auch in diese Aufenthalts-
titel jedenfalls möglich sein, wenn der vorübergehende 
Schutz ausläuft und nicht verlängert wird oder wenn aus-
drücklich der Verzicht auf den vorübergehenden Schutz 
erklärt wird. Der Vorteil der genannten Aufenthaltstitel 
gegenüber dem vorübergehenden Schutz kann im Ein-
zelfall darin bestehen, dass bessere Möglichkeiten für den 
Erwerb eines Daueraufenthaltsrechts und erweiterte So-
zialleistungsansprüche bestehen können. Jedoch wird für 
die genannten Aufenthaltserlaubnisse im Gegensatz zum 
vorübergehenden Schutz die Sicherung des Lebensunter-
halts vorausgesetzt.

Für Personen jüdischer Abstammung, die aus der Uk-
raine geflüchtet sind, ist auch der Wechsel in die Aufent-
haltserlaubnis nach § 23 Abs. 2 AufenthG im Rahmen der 
Zuwanderungsregelungen für jüdische Vertriebene eine 
Option: Laut dem Zentralrat der Juden wurden die Re-
gelungen für jüdische Vertriebene aus der Ukraine ver-
einfacht. Das Verfahren soll, statt bei der zuständigen 
Botschaft, in Deutschland stattfinden und von den Vor-
aussetzungen einer positiven Integrationsprognose und 
vorhandenen Deutschkenntnissen soll abgesehen wer-
den.23

21 Fraglich ist, ob sich dieser Ausschluss nur auf die Schutzgewährung 
in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder auch auf die in Deutschland 
bezieht. Für Ersteres sprechend: Hornung in Kluth/Hornung/Koch, 
Handbuch Zuwanderungsrecht, 3. Auflage 2020, Rn. 314.

22 Laut BMI bestehen keine Beschränkungen zum Wechsel, s. o., Fn. 14. 
Auf die Regelungen des § 19f AufenthG geht das BMI dabei nicht ein.

23 Siehe Pressemitteilung des Zentralrats der Juden vom 25.3.2022 auf 
www.zentralratderjuden.de und Anordnung des BMI über die Auf-
nahme jüdischer Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion (zu-
letzt geändert am 18.3.2022 durch Einfügung einer »Sonderregelung 
anlässlich des Überfalls der Russischen Föderation auf die Ukraine 
und des Ausbruchs des Krieges am 24. Februar 2022«), abrufbar bei 
asyl.net unter »Informationen zu Schutzsuchenden aus der Ukraine«.

Beitrag

file:///C:/Users/mk/AppData/Local/Temp/pid-3476/www.zentralratderjuden.de
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VI. Folgerechte

1. Sozialleistungen vor der Erteilung der Aufenthalts-

erlaubnis nach § 24 AufenthG

Mit der Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG be-
steht die Leistungsberechtigung nach AsylbLG (siehe 
Abschnitt VI.2.).24 Ansonsten besteht diese grundsätzlich 
nur im Zusammenhang mit dem Asylverfahren und bei 
bestehender Ausreisepflicht. Der Aufenthalt aller Men-
schen, die ab dem 24. Februar 2022 aus der Ukraine nach 
Deutschland eingereist sind, ist grundsätzlich zumindest 
bis zum 23. Mai 2022 auch ohne Aufenthaltstitel rechtmä-
ßig. Es sind daher vom Wortlaut des § 1 Abs. 1 AsylbLG 
her bis zur möglichen Erteilung einer Aufenthaltserlaub-
nis nach § 24 AufenthG keine der aufenthaltsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine Leistungsberechtigung nach 
dem AsylbLG erfüllt. Zugleich gilt in den ersten drei Mo-
naten des Aufenthalts ein Leistungsausschluss von den 
Leistungen sowohl des SGB II (§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SGB II) 
wie auch von den regulären Leistungen des SGB XII (§ 23 
Abs.3 S. 1 Nr. 1 SGB XII), sofern die Personen in dieser 
Zeit noch nicht erwerbstätig sind. In den ersten drei Mo-
naten würde lediglich ein Anspruch auf die »Überbrü-
ckungs- und Härtefallleistungen« gemäß § 23 Abs. 3 S. 3 ff. 
SGB XII bestehen.25 Nach Ablauf der ersten drei Monate 
des Aufenthalts würde auch mit einer Fiktionsbescheini-
gung weiterhin kein Anspruch auf AsylbLG-Leistungen 
bestehen, weil Betroffene die Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 24 AufenthG noch nicht »besitzen«. Stattdessen wür-
de ein Anspruch auf die regulären Leistungen nach § 23 
Abs. 1 SGB XII oder (falls der gewöhnliche Aufenthalt ge-
mäß § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 SGB II und eine aufenthaltsrecht-
liche Erwerbsfähigkeit gemäß § 8 Abs. 2 SGB II bejaht 
würden) ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II 
bestehen. Erst mit Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 
nach § 24 AufenthG würde der Wechsel ins AsylbLG er-
folgen.

Das BMI und die Bundesländer haben das Ziel, die-
sen Rechtskreiswechsel zu vermeiden.26 Daher vertreten 
sie die Rechtsauffassung, dass bereits vor Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG ab der Vorspra-
che beim Sozialamt ein Anspruch auf Leistungen nach 

24 Nach bislang unbestätigten Verlautbarungen bestehen allerdings in 
der Bundesregierung Überlegungen, die Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 24 AufenthG vom AsylbLG ins SGB II/XII zu überführen.

25 Diese verringerten Leistungen wurden ursprünglich eingeführt, um 
(vermeintlich verfassungskonform) nicht erwerbstätige Unions bür-
ger*in nen weitestgehend von existenzsichernden Leistungen aus-
schließen zu können, siehe hierzu Claudius Voigt, »Aushungern« als 
Instrument der Migrationskontrolle? Der Ausschluss von EU-Bürge-
rinnen und EU-Bürgern von existenzsichernden Leistungen, Asylma-
gazin 1–2/2017, S. 25–32.

26 Vgl. beispielsweise Schreiben des niedersächsischen Innenminis-
teriums vom 8. März 2022, 64 – 12235/Ukraine 2022, abrufbar bei 
www.nds-fluerat.org unter »Informationen für Schutzsuchende aus 
der Ukraine«.

AsylbLG bestehe. Diese Rechtsauffassung wird mit zwei 
Argumentationslinien begründet:

Zum einen soll bereits vor Erteilung der Aufenthaltser-
laubnis nach § 24 AufenthG und ohne Asylantrag ein An-
spruch auf Leistungen nach AsylbLG nach § 1 Abs. 1 Nr. 3a 
AsylbLG bestehen (»in analoger Anwendung«, weil mit 
der späteren Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG ein 
Anspruch bestehen wird). Zum anderen soll bereits das 
Nachsuchen um Unterkunft und Versorgung beim Sozial-
amt als »Schutzgesuch« zu werten sein. Damit entstehe die 
Leistungsberechtigung, die nach § 1 Abs. 1 Nr. 1a AsylbLG 
bei einem »Asylgesuch« eintritt. Die rechtliche Konstruk-
tion, dass der Antrag auf Leistungen als »Schutzgesuch« 
zu werten sei, ist allerdings ausdrücklich nicht mit einem 
Asylantrag gleichzusetzen – dies betont auch das BMI 
selbst mit seinem Hinweis, dass mit dem »Schutzgesuch« 
kein Asylverfahren  »eröffnet und durchgeführt« werde.27 

Der Anspruch auf Leistungen beginnt, wenn eine hilfe-
bedürftige Person sich »tatsächlich« im Bundesgebiet auf-
hält und das Sozialamt gemäß § 6b AsylbLG »Kenntnis« 
von ihrer Bedürftigkeit hat. Eine vorherige Registrierung, 
ID-Behandlung oder Meldung bei der Ausländerbehörde 
sind demnach keine gesetzliche Voraussetzung für den 
Beginn der Leistungen. 

2. Soziale und Folgerechte nach Erteilung der  

Aufenthaltserlaubnis

a. Leistungen nach AsylbLG

Hilfebedürftige Personen, die im Besitz einer Aufenthalts-
erlaubnis nach § 24 AufenthG sind, sind gemäß § 1 Abs. 1 
Nr. 3a AsylbLG leistungsberechtigt nach dem AsylbLG. 
Da die Aufenthaltserlaubnis gemäß § 24 AufenthG nach 
dem aktuellen EU-Ratsbeschluss unzweifelhaft »wegen 
des Krieges« erteilt wird, erübrigt sich die hypothetische 
Frage, ob die Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG 
gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3a AsylbLG immer dem AsylbLG 
zuzuordnen ist, oder – wie der Wortlaut nahelegen wür-
de – dann nicht im AsylbLG, sondern im SGB II / XII 
wäre, wenn sie aus anderen Gründen als dem Krieg erteilt 
würde.

Die Zuordnung der geflüchteten Menschen aus der 
Ukraine zum AsylbLG bringt den seit jeher diskrimi-
nierenden Charakter und die Strukturen der Ungleich-
behandlung dieses Sondergesetzes nun ins Licht einer 
breiten Öffentlichkeit: Vor allem die Grundleistungen des 
AsylbLG in den ersten 18 Monaten des Aufenthalts28 se-
hen eine Vielzahl sozialrechtlicher Schlechterstellungen 

27 BMI, Schreiben vom 14.3.2022, a. a. O. (Fn. 8). 
28 In den ersten 18 Monaten des Aufenthalts sieht das AsylbLG Grund-

leistungen nach den §§ 3, 3a AsylbLG vor. Erst nach einem Aufenthalt 
von 18 Monaten werden gemäß § 2 AsylbLG weitestgehend die Rege-
lungen des SGB XII angewandt.
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eines bestimmten Personenkreises vor, die sozialstaatlich 
kaum zu rechtfertigen und verfassungs- und europarecht-
lich nicht haltbar sind. So liegt im Grundleistungsbezug 
der Freibetrag für verfügbares Vermögen29 bei 200 Euro 
pro Person, während er für alleinstehende Personen im 
SGB II und XII aufgrund einer coronabedingten Son-
derregelung für bis zum 31. Dezember 2022 beginnende 
Bewilligungszeiträume bei 60.000 Euro liegt. Hier hat die 
Ungleichbehandlung jedes Maß verloren.

Ein Auto ist gemäß § 7 Abs. 5 AsylbLG nur dann ge-
schütztes Vermögen, wenn es »zur Aufnahme oder Fort-
setzung der Berufsausbildung oder der Erwerbstätigkeit 
unentbehrlich« ist (§ 7 Abs. 5 S. 2 AsylbLG). Mehrere Bun-
desländer haben in Erlassen geregelt, dass für Geflüchtete 
aus der Ukraine vorerst von einer Verwertung eines PKW 
abzusehen ist, um die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
zu unterstützen.30

Im AsylbLG erhalten Alleinstehende in Gemein-
schaftsunterkünften – anders als Leistungsberechtigte 
nach SGB II oder XII – nur Leistungen der Regelbedarfs-
stufe 2, da das Gesetz voraussetzt, dass sie durch gemein-
schaftliches Wirtschaften Einsparungen erzielen könnten 
und daher nur geringere Leistungen bräuchten. Im Ergeb-
nis bedeutet dies im AsylbLG eine zehnprozentige Kür-
zung der Leistungen für das Existenzminimum gegenüber 
Menschen, die Leistungen nach SGB II oder XII erhalten 
und sich in derselben Lebenssituation befinden. Diese 
Form der sozialrechtlichen »Zwangsverpartnerung« liegt 
dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vor.31 Auch 
ein pauschaler Mehrbedarfszuschlag für Alleinerziehende 
ist nicht vorgesehen.32

In Privatwohnungen lebende alleinstehende Leistungs-
berechtigte haben demgegenüber Anspruch auf Leistun-
gen der Regelbedarfsstufe 1 (§ 3a Abs. 1 Nr. 1 AsylbLG). 
Dies gilt auch für Personen, die privat bei Freund*innen 
oder Verwandten untergekommen sind und dort ohne 
ihre*n Part ner*in leben. Eine Unterhaltspflicht besteht 
nur unter Angehörigen der »Kernfamilie«, nicht aber für 
andere Verwandte.33 Es besteht auch bei privater Unter-
bringung Anspruch auf Leistungen für die angemessenen 
Kosten der Unterkunft, wenn diese Kosten tatsächlich an-

29 »Verfügbar« dürfte aktuell weder ein Immobilienbesitz in der Ukra-
ine sein, noch ukrainisches Bargeld oder ein ukrainisches Konto, da 
die ukrainische Währung nach aktuellen Informationen faktisch nicht 
umgetauscht wird, vgl. z. B.: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fi-
nanzen/ukraine-umtausch-bargeld-101.html.

30 Innenministerium Schleswig-Holstein, Erlass vom 21.3.2021, Hes-
sisches Sozialministerium, Erlass vom 4.3.2021; Innenministerium 
Mecklenburg-Vorpommern, Erlass vom 2.3.2021; alle abrufbar auf 
https://www.asyl.net/schutzsuchende-ukraine.

31 Vgl. Vorlagebeschluss des SG Düsseldorf vom 13.4.2021 – S 17 AY 
21/20 – Asylmagazin 5/2021, S. 184 ff., asyl.net: M29541; Verfahren 
beim BVerfG anhängig unter dem Az. 1 BvL 3/21e; siehe auch asyl.net, 
Rechtsprechungsübersicht: Niedrigere Leistungen für Alleinstehende 
in Sammelunterkünften verfassungswidrig? vom 23.4.2021.

32 BSG, Urteil vom 25.10.2018, B 7 AY 1/18 R, asyl.net: M27125.
33 BSG, Urteil vom 26.6.2013 – B 7 AY 6/11 R.

fallen und etwa durch einen Untermietvertrag oder eine 
schriftliche Vereinbarung nachgewiesen werden kön-
nen.34

Besonders gravierende Auswirkungen kann die ein-
geschränkte Gesundheitsversorgung für Menschen im 
Grundleistungsbezug des AsylbLG haben: Gemäß § 4 
AsylbLG besteht innerhalb der ersten 18 Monate des Auf-
enthalts kein Zugang zum regulären Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenversicherung oder nach dem 5. Ka-
pitel des SGB XII, sondern es besteht lediglich Anspruch 
auf Kostenübernahme für die Behandlung akuter Erkran-
kungen oder Schmerzzustände.35 Auch ein Anspruch 
auf die regulären Leistungen der Hilfe zur Pflege nach 
dem 7. Kapitel des SGB XII oder die Leistungen der Ein-
gliederungshilfe nach dem SGB IX bestehen nicht unmit-
telbar. Um diese eklatanten Lücken in der Sicherstellung 
eines menschenwürdigen Existenzminimums zu füllen, 
ist § 6 AsylbLG von zentraler Bedeutung. 

§ 6 AsylbLG   

(1) Sonstige Leistungen können insbesondere ge-
währt werden, wenn sie im Einzelfall zur Siche-
rung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit 
unerläßlich, zur Deckung besonderer Bedürfnis-
se von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer 
verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erfor-
derlich sind. […]

(2) Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis 
gemäß § 24 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes besit-
zen und die besondere Bedürfnisse haben, wie 
beispielsweise unbegleitete Minderjährige oder 
Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonsti-
ge schwere Formen psychischer, physischer oder 
sexueller Gewalt erlitten haben, wird die erforder-
liche medizinische oder sonstige Hilfe gewährt.

Zu den hier genannten sonstigen Leistungen können etwa 
die Behandlung chronischer Erkrankungen (z. B. Psycho-
therapie), Leistungen zur Pflege, nachgewiesene Mehrbe-
darfe bei Alleinerziehenden oder Sprachmittlungskosten 
gehören.

34 Vgl. Innenministerium  Schleswig-Holstein, Erlass vom 21.3.2021, 
a. a. O. (Fn. 30).

35 Eine Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenkasse (GKV) ist nur 
in wenigen Ausnahmefällen möglich, etwa aufgrund einer versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung oder aufgrund einer Familienversi-
cherung, wenn Angehörige der Kernfamilie bereits Mitglied der GKV 
sind. In manchen Bundesländern und Kommunen werden auch für 
AsylbLG-Berechtigte elektronische Gesundheitskarten ausgestellt, 
ohne Mitglied der GKV zu sein. Einen Überblick gibt es bei gesund-
heit-gefluechtete.info unter »Gesundheitskarte«.   

Beitrag
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http://gesundheit-gefluechtete.info/gesundheitskarte/


Asylmagazin 4 / 2022 117

Andre Schuster und Claudius Voigt: Der vorübergehende Schutz

Speziell für Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 24 AufenthG sieht § 6 Abs. 2 AsylbLG zudem einen 
Anspruch auf die »erforderliche medizinische oder sons-
tige Hilfe« vor, wenn sie »besondere Bedürfnisse« haben. 
Beispielhaft werden »unbegleitete Minderjährige oder 
Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwe-
re Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt 
erlitten haben« aufgeführt. Diese Auflistung, die wörtlich 
aus Art. 13 Abs. 4 RL-VS übernommen worden ist, ist in-
des nicht abschließend. Vielmehr wird man sich bei der 
Definition der besonders schutzbedürftigen Personen an 
Art. 21 Aufnahmerichtlinie (RL 2013/33/EU) orientieren 
müssen. Hiernach zählen zu den schutzbedürftigen Per-
sonen (in ebenfalls nicht abschließender Aufzählung): 

»[…] Minderjährige, unbegleitete Minderjährige, 
Behinderte, ältere Menschen, Schwangere, Allein-
erziehende mit minderjährigen Kindern, Opfer des 
Menschenhandels, Personen mit schweren körper-
lichen Erkrankungen, Personen mit psychischen 
Störungen und Personen, die Folter, Vergewaltigung 
oder sonstige schwere Formen psychischer, physi-
scher oder sexueller Gewalt erlitten haben, wie z. B. 
Opfer der Verstümmelung weiblicher Genitalien.« 

Diesen Personengruppen muss gemäß Art. 19 AufnRL 
die »erforderliche medizinische und sonstige Hilfe« wäh-
rend eines Asylverfahrens gewährt werden. Es gibt keinen 
Grund, den Kreis der Personen mit »besonderen Bedürf-
nissen« während eines Asylverfahrens anders zu definie-
ren als beim vorübergehenden Schutz. Der Begriff der 
»schutzbedürftigen Personen« mit »besonderen Bedürf-
nissen« ist europarechtlich und einheitlich auszulegen.

Für die Rechtsanwendung kann das in verfassungs- 
und europarechtskonformer Auslegung nichts anderes 
bedeuten als dass alle Personen im AsylbLG – und erst 
recht diejenigen mit einem Aufenthaltstitel nach § 24 
AufenthG – einen Anspruch auf den gesamten Leis-
tungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen,36 auf die 
entsprechenden Leistungen bei Pflegebedürftigkeit,37 
auf Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderun-
gen38 und weitere erforderliche Leistungen (z. B. Kosten 
für Frauenhausaufenthalt, kostenaufwändige Ernährung, 
Sprachmittlungskosten zu Therapiezwecken oder bei 
Arztbesuchen usw.) haben. Die Rechtsgrundlage für alle 

36 Auch für andere Leistungsberechtigte nach AsylbLG, die beispiels-
weise eine Duldung oder Aufenthaltsgestattung besitzen, ist nach 
unserer Auffassung in verfassungskonformer Auslegung gemäß § 6 
Abs. 1 AsylbLG der gesamte Leistungskatalog der GKV zu gewähren, 
so auch LSG Hessen, Beschluss vom 11.7.2018 – L 4 AY 9/18 B ER 
– asyl.net: M26415, Asylmagazin 10–11/2018, S. 389 f.; LSG Mecklen-
burg-Vorpommern, Beschluss vom 28.8.2019 – L 9 AY 13/19 B ER.

37 BSG, Urteil vom 20.12.2012 – B 7 AY 1/11 R. Das BSG hat einen An-
spruch auf Pflegesachleistungen festgestellt, Pflegegeld aber abgelehnt.

38 Vgl. LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 1.2.2018 – L 8 AY 
16/17 B ER.

diese Leistungen ist dabei § 6 AsylbLG, zuständig ist das 
Sozialamt.39 

b. Kindergeld

Nach Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 24 
AufenthG besteht ein Anspruch auf Kindergeld nach dem 
Einkommensteuergesetz, wenn die leistungsberechtigte 
Person (in der Regel der Elternteil oder auch ein Pflege-
elternteil, § 32 Abs. 1 EStG) erwerbstätig ist (wobei auch 
geringfügige Beschäftigung ausreicht), Arbeitslosengeld I 
bezieht oder sich nach vorheriger Erwerbstätigkeit in El-
ternzeit befindet (§ 62 Abs. 2 Nr. 2c i. V. m. § 62 Abs. 2 Nr. 3 
EStG). Ohne Erfüllung dieser erwerbsbezogenen Zusatz-
voraussetzungen besteht ein Anspruch auf Kindergeld 
erst nach 15 Monaten Voraufenthaltszeit (§ 62 Abs. 2 Nr. 4 
EStG).

Kinder, deren Eltern tot oder verschollen sind und für 
die das Kindergeld nicht durch eine Pflegeperson in An-
spruch genommen wird, haben Anspruch auf Kindergeld 
für sich selbst nach § 1 Abs. 3 S. 2 BKGG schon innerhalb 
der ersten 15 Monate des Aufenthalts. Das Erfordernis der 
Erwerbstätigkeit gilt für sie nicht.

c. Elterngeld

Es besteht Anspruch auf Elterngeld in den ersten 15 Mo-
naten des Aufenthalts nur unter der Bedingung, dass der 
Elternteil eine Erwerbstätigkeit ausübt, Arbeitslosengeld I 
bezieht oder Elternzeit in Anspruch nimmt (§ 1 Abs. 7 S. 1 
Nr. 2c i. V. m. § 1 Abs. 7 S. 1 Nr. 3 BEEG). Erst nach einer 
Aufenthaltsdauer von mehr als 15 Monaten besteht ein 
Anspruch auf Elterngeld auch ohne dieses Erwerbstätig-
keitserfordernis (§ 1 Abs. 7 S. 1 Nr. 4 BEEG).

Für minderjährige Elternteile besteht Anspruch auf El-
terngeld schon in den ersten 15 Monaten des Aufenthalts 
ohne Erwerbstätigkeitserfordernis (§ 1 Abs. 7 S. 2 BEEG).

d. Unterhaltsvorschuss

Anders als bei Kindergeld und Elterngeld besteht mit 
der Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG ein An-
spruch auf Unterhaltsvorschuss für ein Kind auch in 
den ersten 15 Monaten des Aufenthalts unabhängig von 
den oben dargestellten zusätzlichen Erwerbstätigkeits-
erfordernissen. Denn der Anspruch auf Unterhaltsvor-

39 Eine ausführliche Darstellung der Rechtsansprüche bei Pflegebe-
dürftigkeit und Behinderung über § 6 AsylbLG hat Roland Rosenow 
zusammengestellt: »Teilhabeleistungen (Eingliederungshilfe), Leis-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe und Leistungen zur Pflege für 
Personen, die aus der Ukraine geflüchtet sind – Handreichung der 
Diakonie Deutschland (28. März 2022)«, abrufbar bei asyl.net unter 
»Informationen zu Schutzsuchenden aus der Ukraine«.
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schuss leitet sich hier vorrangig vom Kind ab (§ 1 Abs. 1 
UhVorschG). Bei minderjährigen Anspruchsberechtigten 
muss der Unterhaltsvorschuss stets unabhängig von der 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit gewährt werden (§ 1 
Abs. 2a S. 2 UhVorschG).

e. Kinderzuschlag

Ob mit § 24 AufenthG ein Anspruch auf Kinderzuschlag 
besteht, ist unklar. Denn gemäß § 6a Abs. 1 BKGG muss 
für den Kinderzuschlag zum einen ein Anspruch auf 
Kindergeld bestehen, zum anderen darf »bei Bezug des 
Kinderzuschlags keine Hilfebedürftigkeit im Sinne des 
§ 9 SGB II« gegeben sein. Nach der Rechtsauffassung der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) kann die zweite Voraus-
setzung mit § 24 AufenthG nicht erfüllt werden, da damit 
dem Grunde nach ein Anspruch auf AsylbLG und nicht 
auf SGB II besteht.40 

Dieser Rechtsauffassung ist jedoch nicht (mehr) zu fol-
gen. Denn anders als nach der bis zum 31. Dezember 2019 
geltenden Fassung setzt § 6a Abs. 1 Nr. 3 BKGG gerade 
nicht mehr voraus, dass »durch den Kinderzuschlag Hil-
febedürftigkeit nach § 9 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch vermieden wird.« Nach dieser alten Rechtslage 
konnte ein Anspruch auf Kinderzuschlag nur bestehen, 
wenn auch dem Grunde nach ein Anspruch auf SGB II 
bestand, da sonst die Hilfebedürftigkeit nach SGB II auch 
nicht überwunden werden konnte.41 Die nach dem aktu-
ell geltenden Gesetz formulierte Voraussetzung, dass mit 
dem Kinderzuschlag »keine Hilfebedürftigkeit im Sinne 
des SGB II« bestehen darf, kann jedoch auch erfüllt sein, 
wenn dem Grunde nach keine Zuordnung zum SGB II, 
sondern zum AsylbLG besteht. Die Rechtsprechung zu 
dieser Frage muss abgewartet werden, in geeigneten Fäl-
len sollte Kinderzuschlag beantragt und die Frage gegebe-
nenfalls sozialgerichtlich geklärt werden.

Unstrittig ist hingegen bereits jetzt, dass ein Anspruch 
auf Kinderzuschlag bestehen kann, wenn Personen mit 
einem Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG Angehö-
rige einer Bedarfsgemeinschaft mit mindestens einer 
SGB-II-berechtigten Person sind.42

40 Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse: Durchführungsanwei-
sung zum Kinderzuschlag, Stand 1.1.2020, B.1.2 (2), abrufbar unter 
https://t1p.de/qp3g1. 

41 BSG, Urteil vom 15.12.2010 – B 14 KG 1/09 R.
42 BA: Durchführungsanweisung zum Kinderzuschlag, a. a. O. (Fn. 40), 

B.1.2 (4).

f. Arbeitsmarktzugang

Mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG ist 
nach Vorgabe des BMI jede Erwerbstätigkeit erlaubt.43 
Davon sind sowohl die unselbstständige Beschäftigung als 
auch die selbstständige Erwerbstätigkeit umfasst.

Dieser unbeschränkte Arbeitsmarktzugang ergibt sich 
indes nicht aus § 24 Abs. 6 AufenthG selbst, der den Zu-
gang zur Beschäftigung nur als Ermessensnorm vorsieht, 
sondern aus Art. 12 RL-VS. Letzterer normiert für Per-
sonen mit vorübergehendem Schutz einen Anspruch auf 
den Zugang zur Beschäftigung, sofern keine Vorrang-
prüfung durchgeführt wird. Eine Vorrangprüfung findet 
in Deutschland gemäß § 31 BeschV nicht statt. Es wäre 
also unionsrechtswidrig, den Zugang zur Beschäftigung 
einzuschränken oder von einer Ermessensausübung der 
Ausländerbehörde abhängig zu machen. Die unionsrecht-
lichen Vorgaben sind in § 24 Abs. 6 S. 2 AufenthG insoweit 
nicht richtlinienkonform umgesetzt worden. 

Da zudem der Zugang zur selbstständigen Tätigkeit 
bereits gemäß § 24 Abs. 6 S. 1 AufenthG uneingeschränkt 
besteht, ist es somit folgerichtig, dass das BMI vorgege-
ben hat: »Der Aufenthaltstitel (ist) bei Erteilung mit dem 
Eintrag ›Erwerbstätigkeit erlaubt‹ zu versehen.«44 Dies gilt 
bereits vor Erteilung der Aufenthaltserlaubnis mit Aus-
stellung der Fiktionsbescheinigung analog zu § 81 Abs. 5a 
AufenthG.45

g. Leistungen nach SGB III

Da ein grundsätzlicher Zugang zum Arbeitsmarkt sowohl 
mit der Fiktionsbescheinigung als auch mit der Aufent-
haltserlaubnis besteht, ist auch eine Verfügbarkeit im 
Sinne des § 138 Abs. 5 Nr. 1 SGB III gegeben. Somit kann 
eine Arbeitsuchend- bzw. Arbeitslosmeldung bei der Ar-
beitsagentur erfolgen und es stehen nahezu sämtliche För-
derinstrumente für die Arbeitsförderung oder die Ausbil-
dungsförderung des SGB III offen – zum Teil im Rahmen 
von Ermessensnormen.46 Zu nennen sind hier etwa die 
Förderung aus dem Vermittlungsbudget (etwa für ein 
berufliches Anerkennungsverfahren), Maßnahmen zur 
Aktivierung und beruflichen Eingliederung, Beratung, 
Vermittlung, sowie die Förderung über Berufsausbil-

43 BMI, Schreiben vom 14.3.2022, a. a. O. (Fn. 8), S. 11–12. 
44 Ebd.
45 Ebd.; S. 9. Die Analogie zu § 81 Abs. 5a AufenthG ist allerdings recht-

lich nicht stringent, denn dieser regelt die vorzeitige Erlaubnis zur 
Erwerbstätigkeit für den Fall, dass die Ausstellung der Aufenthaltser-
laubnis schon »veranlasst« ist, nicht aber für den Fall, dass über den 
Antrag noch nicht entschieden worden ist. 

46 Die Regionaldirektion Niedersachsen der BA hat dazu eine tabella-
rische Übersicht erstellt: »Förderinstrumente der BA für geflüchtete 
Menschen aus der Ukraine«, abrufbar bei ggua.de (direkter Link: 
https://bit.ly/3IYS7nO).

Beitrag
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dungsbeihilfe, Assistierte Ausbildung oder Einstiegsqua-
lifizierung.

Da die arbeitsmarktbezogene Förderung wegen der 
Zuordnung zum AsylbLG nicht durch das Jobcenter nach 
dem SGB II erfolgen kann, ist die aktive Meldung bei der 
Arbeitsagentur von besonderer Bedeutung, um den Zu-
gang zu diesen Förderinstrumenten zu erlangen.

Das einzige Instrument des SGB III, das Menschen 
mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG nur 
aufgrund des Aufenthaltsstatus versperrt bleibt, ist die 
Förderung im Rahmen einer außerbetrieblichen Berufs-
ausbildung (§ 76 SGB III). Es handelt sich hierbei um 
eine der wenigen Normen des SGB III, die noch aufent-
haltsrechtliche Einschränkungen vorsehen. Danach sind 
Personen von der außerbetrieblichen Berufsausbildung 
ausgeschlossen, wenn sie leistungsberechtigt nach dem 
AsylbLG sind – was bei Personen mit § 24 AufenthG der 
Fall ist (§ 76 Abs. 6 Nr. 3 SGB III).

h. BAföG

Das BAföG ist nach wie vor von einem umfangreichen 
System aufenthaltsrechtlicher Ausschlüsse und Sonder-
voraussetzungen durchzogen (§ 8 BAföG). Dies führt 
dazu, dass Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 24 AufenthG normalerweise keinen Anspruch 
auf BAföG haben werden. Da Personen mit dieser Auf-
enthaltserlaubnis in § 8 Abs. 1 bis 2a BAföG nicht als 
anspruchsberechtigt aufgeführt sind, ist ein Zugang nur 
über Abs. 3 möglich. Hierfür müsste jedoch entweder die 
auszubildende Person selbst oder ein Elternteil sich schon 
mehrere Jahre hier aufgehalten haben und erwerbstätig 
gewesen sein. Diese Voraussetzung dürfte in aller Regel 
nicht erfüllt sein. 

Eine Sonderregelung gilt für in der Ukraine anerkannte 
Flüchtlinge: Diese können gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 6 BAföG 
einen Anspruch auf BAföG unmittelbar geltend machen. 

Während der ersten 18 Monate des Aufenthalts be-
steht auch während einer dem Grunde nach BAföG-för-
derfähigen Ausbildung bzw. während des Studiums ein 
Anspruch auf Grundleistungen nach § 3 AsylbLG. Nach 
18 Monaten besteht jedoch während einer dem Grunde 
nach BAföG-förderfähigen Ausbildung bzw. während 
des Studiums nur in Ausnahmefällen ein Anspruch auf 
Leistungen nach § 2 AsylbLG (§ 2 S. 2 u. 3 AsylbLG, § 22 
SGB XII); die hinlänglich bekannten »Förderlücken« sind 
im Jahr 2019 im § 2 AsylbLG nämlich nur für Personen 
mit Aufenthaltsgestattung und Duldung, nicht jedoch für 
Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG 
geschlossen worden.47 

47 Vgl. auch: David Werdermann: Die Schließung des »Ausbildungsför-
derungs-Lochs« – Existenzsichernde Leistungen für Asylsuchende 
während Schule, Ausbildung und Studium, Asylmagazin 7–8/2018, 
S. 233–242.

i. Integrationskurs und berufsbezogener Deutschkurs

Für den Zugang zum Integrationskurs wird gemäß § 43 
Abs. 1 S. 1 AufenthG vorausgesetzt, dass die Teilnehmen-
den »rechtmäßig auf Dauer im Bundesgebiet leben«. Die-
ses Kriterium gilt gemäß § 44 Abs. 1 S. 2 AufenthG als 
erfüllt, wenn eine Aufenthaltserlaubnis von mindestens 
einem Jahr vorliegt oder man seit über 18 Monaten eine 
Aufenthaltserlaubnis besitzt, »es sei denn, der Aufenthalt 
ist vorübergehender Natur«. Da die Aufenthaltserlaub-
nis nach § 24 AufenthG stets bis zum 4. März 2024 erteilt 
werden soll, ist zwar das erste Kriterium (mindestens ein 
Jahr) erfüllt. Aber da es sich schon vom Namen her um 
einen »vorübergehenden Schutz« handelt, ist zumindest 
fraglich, ob der Zugang zum Integrationskurs wegen die-
ser »vorübergehenden Natur« des Aufenthalts rechtlich 
überhaupt gegeben ist. 

Nach der Auffassung von BMI und BAMF ist dies je-
doch der Fall: »Der Zugang zum Integrationskurs ist 
möglich.«48 Dies soll auch schon mit der Fiktionsbeschei-
nigung gelten. Es handelt sich dabei allerdings nicht um 
einen Anspruch gemäß § 44 Abs. 1 AufenthG, sondern 
um die (nachrangige) Zulassungsmöglichkeit gemäß § 44 
Abs. 4 AufenthG. Diese sollte beim BAMF oder dem Inte-
grationskursträger beantragt werden. Eine Verpflichtung 
zur Teilnahme an einem Integrationskurs durch das So-
zialamt ist hingegen nicht möglich, da diese nur für Per-
sonen mit Aufenthaltsgestattung, Ermessensduldung und 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG vorgese-
hen ist (§ 5b Abs. 1 AsylbLG).

Eine Zulassung zum berufsbezogenen Sprachkurs nach 
der Deutschsprachförderverordnung (DeuFöV) ist unter 
den üblichen Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 DeuFöV 
möglich (unter anderem nach Meldung bei der Arbeits-
agentur als ausbildungssuchend, arbeitsuchend oder ar-
beitslos). 

VII. Schlussbemerkungen

So brutal sich die Situation für die Geflüchteten aus der 
Ukraine nach dem russischen Überfall darstellt, so be-
merkenswert ist die Reaktion der EU und Deutschlands: 
Die Aktivierung des Schutzstatus ist von allen EU-Mit-
gliedstaaten einstimmig beschlossen worden, nachdem 
noch bei der Flucht einer Vielzahl von Schutzsuchenden 
nach Europa im Jahr 2015 einige Mitgliedstaaten eine Ei-
nigung blockiert hatten. Die EU und Deutschland ermög-
lichen vieles, was zuvor und für andere Gruppen Geflüch-

48 BAMF, Anlage 1 zum Trägerrundschreiben 04/22 »Informatio-
nen zur Öffnung der Integrationsmaßnahmen des Bundes für Ge-
flüchtete aus der Ukraine«, abrufbar bei ggua.de (direkter Link: 
https://bit.ly/3DrtfEl) sowie BMI, Schreiben vom 14.3.2022, a. a. O. 
(Fn. 8), S. 13.

https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2018/AM18-7-8_beitrag_werdermann.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/beitraege_asylmagazin/Beitraege_AM_2018/AM18-7-8_beitrag_werdermann.pdf
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teter undenkbar schien. Es besteht die Möglichkeit, den 
schutzgewährenden Staat selbst zu wählen, die Erwerbs-
tätigkeit wird ebenso wie der Zugang zum Integrations-
kurs frühzeitig ermöglicht. Bemerkenswert ist auch die 
Abschaffung der Visumpflicht für alle Menschen aus der 
Ukraine, um eine sichere und rechtmäßige Einreise zu er-
möglichen – eine Regelung, die auch für andere Gruppen 
Geflüchteter bitter notwendig wäre. Diese positiven Ent-
wicklungen lassen indes auch die Ungleichbehandlung ge-
genüber anderen Geflüchteten eklatant zutage treten: An-
dere Schutzsuchende, die aus ähnlichen Gründen fliehen 
wie die Menschen aus der Ukraine, werden mit brutaler 
Gewalt an Europas Grenzen abgewehrt, ihre Flucht wird 
gezielt verhindert. Und wenn ihnen die Einreise trotz-
dem gelingt, werden die Betroffenen zur Abschreckung in 
Lager gesperrt. Damit wird eine Klassengesellschaft von 
willkommenen und nicht-willkommenen Schutzsuchen-
den etabliert, wobei die Trennung offenkundig auch ras-
sistischen Denkmustern folgt. Darüber hinaus muss fest-
gestellt werden, dass die Richtlinie zum vorübergehenden 
Schutz sicherlich nicht nur aus rechtlichen und humani-
tären Erwägungen zur Anwendung kommt – wären diese 
Erwägungen ausschlaggebend, wäre die Richtlinie auch 
bei früheren Gelegenheiten schon in Kraft gesetzt wor-
den. Vielmehr dürften politische und strategische Inter-
essen zu einem erheblichen Teil ausschlaggebend für die 
überraschende Einigkeit der EU-Staaten in dieser Frage 
gewesen sein. 

Und doch: Der Umgang mit den Geflüchteten aus der 
Ukraine schafft – vielleicht – Spielräume, um auch für 
andere Geflüchtete Verbesserungen zu erreichen. Man 
nimmt nun wahr, dass es keinesfalls ein Naturgesetz ist, 
dass Schutzsuchende in Deutschland für Monate oder 
sogar Jahre in Aufnahmelagern isoliert werden, dass ih-
nen die Arbeitsaufnahme verboten und der Besuch von 
Sprachkursen gesetzlich verhindert wird. Es ist kein Na-
turgesetz, dass Geflüchtete einem erbärmlichen Sonder-
sozialhilfesystem unterworfen werden, das verfassungs- 
und menschenrechtlich eine Katastrophe darstellt. Bereits 
jetzt gibt es Überlegungen, Personen mit Aufenthaltser-
laubnis nach § 24 AufenthG ins SGB II zu überführen und 
ihnen den BAföG-Zugang einzuräumen. Es geht auch an-
ders! Das ist das Signal, das im besten Falle von der Auf-
nahme der Menschen aus der Ukraine ausgehen kann. Es 
wird nun darauf ankommen, Verbesserungen für alle statt 
nur für diese Gruppe zu erreichen und die noch weiter-
gehende Ausformung einer Zweiklassengesellschaft unter 
Schutzsuchenden zu verhindern.

Beitrag  –  Ländermaterialien

Ländermaterialien

Hinweis zu Berichten des Auswärtigen Amtes

Für die Bestellung der Lageberichte und Stellungnahmen 
des Auswärtigen Amtes (AA) – Bestellnummern sind mit 
»A« kenntlich gemacht – gelten folgende Regelungen:

Dokumente des AA können bezogen werden von Per-
sonen, die im Rahmen eines asyl- oder aufenthaltsrecht-
lichen Verfahrens um rechtlichen oder humanitären Ab-
schiebungsschutz nachsuchen oder nachsuchen wollen, 
sowie von Rechtsanwält*innen oder Beratungsstellen. Die 
Bestellung erfolgt bei unserem Materialversand IBIS e. V. 
zu den üblichen Bedingungen (siehe Bestellformular). 

Voraussetzung hierfür ist die Glaubhaftmachung, dass 
der Lagebericht für ein laufendes oder beabsichtigtes Ver-
fahren benötigt wird. Diese Glaubhaftmachung kann im 
Regelfall dadurch geschehen, dass bei der Bestellung die 
Kopie eines Dokuments aus einem relevanten asyl- oder 
aufenthaltsrechtlichen Verfahren bzw. ein entsprechen-
der Antrag oder Antragsentwurf vorgelegt wird. Aus den 
vorgelegten Papieren muss deutlich werden, dass in dem 
Verfahren Umstände geltend gemacht werden, zu denen 
im Bericht des AA Aussagen enthalten sind.

Afghanistan

Entscheidungen

• VG Stuttgart: Abschiebungsverbot für alleinstehenden 
Mann ohne soziales Netzwerk:

1. Seit der Machtübernahme der Taliban haben sich 
die politischen Rahmenbedingungen in Afghanistan 
grundlegend geändert, sodass zumindest hinsichtlich des 
Vorliegens eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 5 
AufenthG Wiederaufgreifensgründe nach § 51 Abs. 5 
VwVfG vorliegen. Die vom VGH Baden-Württemberg 
dargestellten Erkenntnisse zur wirtschaftlichen Lage in 
Afghanistan können nach der Machtübernahme der Ta-
liban nicht mehr zugrunde gelegt werden.

2. Für einen jungen Mann ohne soziales Netzwerk 
und ohne eigene oder durch Dritte verfügbare finanzielle 
Ressourcen ist ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 
AufenthG für Afghanistan festzustellen, da aufgrund der 
wirtschaftlichen und humanitären Lage Menschenrechts-
verletzungen nach Art. 3 EMRK drohen. (Leitsätze der 
Redaktion; unter Bezugnahme auf VGH Baden-Würt-
temberg, Urteil vom 17.12.2020 – A 11 S 2042/20 – Asyl-
magazin 3/2021, S. 78 ff., asyl.net: M29309)
Urteil vom 17.12.2021 – A 1 K 807/19 – asyl.net: M30265

• VG Gelsenkirchen: Flüchtlingsanerkennung für ehe-
maligen Mitarbeiter des obersten Gerichtshofs:

1. Einem ehemaligen Mitarbeiter des obersten Ge-
richtshofs in Afghanistan, der bereits vor der Machtüber-
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www.ecoi.net

Die Internetdatenbank mit den wich-
tigsten internationalen Informationen 
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Der Informationsverbund Asyl und Migration ist Partner 
von ecoi.net, das von der Forschungsstelle ACCORD beim 
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familie.asyl.net
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